
 

 

 

 
 

EINLADUNG 
Ausserordentliche Gemeindeversammlung vom 
5. Februar 2024 
19.00 Uhr, Mehrzweckhalle Schönenbuch  

 

 

 

Traktanden 

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 14. Dezember 2023 

2. Bewegungspark Schönenbuch, Zustimmung zum Projekt und Genehmigung 
Investitionskredit über CHF 735’015 

3. Verschiedenes / Informationen  
 

 

 

 

Bitte erscheinen Sie rechtzeitig. Wir rechnen mit einer hohen Teilnehmerzahl. Wir freuen 
uns, wenn Sie an der Versammlung teilnehmen.  

DER GEMEINDERAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemäss § 1 des Verwaltungs- und Organisationsreglements vom 10. Juni 1997 ist die Einladung zur Gemeindeversammlung 
allen Haushaltungen zuzustellen. An der Gemeindeversammlung teilnehmen können ebenfalls – wenn auch ohne Stimm-
recht – Jugendliche unter 18 Jahren sowie die Einwohnerinnen und Einwohner ausländischer Staatsangehörigkeit. 
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TRAKTANDUM 1:  PROTOKOLLGENEHMIGUNG 

Das ausführliche Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 14. Dezember 2023 kann 10 Tage vor 
der Versammlung während den Schalterstunden auf der Gemeindeverwaltung eingesehen werden. Das Be-
schlussprotokoll liegt den Einladungsunterlagen bei. 

Antrag Gemeinderat: 

Der Gemeinderat beantragt, das Beschlussprotokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 
14. Dezember 2023 zu genehmigen. 

 
 

TRAKTANDUM 2: BEWEGUNGSPARK SCHÖNENBUCH, ZUSTIMMUNG ZUM 
PROJEKT UND GENEHMIGUNG INVESTITIONSKREDIT ÜBER 
CHF 735’015 

1. Sachlage / Vorgeschichte 

Der Skaterplatz in Schönenbuch am Libsbachmühleweg wurde im Jahr 2005 auf Initiative einer privaten Nut-
zergruppe in Betrieb genommen. Die Gemeinde stellt seither den Platz zur Verfügung und hat diesen zur opti-
malen Nutzung teeren lassen. Die Skateelemente wurde von privater Seite gesponsert und von einem priva-
ten Verein (Skateverein Schönenbuch) betrieben. 

Im Jahr 2014 hat die Gemeinde die Anlage für einen symbolischen Franken vom Skateverein übernommen. 
Zwischenzeitlich sind einige Elemente in die Jahre gekommen und müssen umfassend saniert und auf die 
neusten Sicherheitsbestimmungen umgerüstet werden. Ein zentrales Element musste aus sicherheitstechni-
schen Gründen bereits abgebaut werden. 

Eine Grobkostenschätzung für diese Sanierungs- und Revisionsarbeiten beläuft sich auf +/- CHF 30’000. Mit 
diesen Massnahmen würde der Park in gleicher Ausführungsvariante wie heute noch einmal ca. 6-8 Jahre zur 
Verfügung stehen. 

Für den Gemeinderat sind öffentliche Freizeitanlagen wichtige strategische Eckpfeiler einer modernen und 
attraktiven Gemeinde. Der Sportplatz sowie die beiden Spielplätze erfreuen sich grosser Beliebtheit und wer-
den rege benutzt. Anstatt den bestehenden, von der Architektur und Gestaltung veralteten Skaterplatz ein-
fach zu sanieren und wieder instand zu stellen, wollte der Gemeinderat die Gelegenheit nutzen, alternative 
Erweiterungs- und Ausbauvarianten zu prüfen. 

Dazu hat er im Oktober 2021 eine Projektgruppe mit der Ausarbeitung einer Variantenstudie beauftragt. Im 
August 2023 hat der Gemeinderat das Vorprojekt genehmigt und die Ausarbeitung eines finalen Bauprojekts 
initiiert. Die Projektierungskosten wurden jeweils im Rahmen der Budgets 2022 + 2023 sowie innerhalb der 
Finanzkompetenz des Gemeinderates gesprochen. 

2. Projekt 

Der Gemeinderat hat sich für die Realisierung einer ganzheitlichen Freizeitanlage mit mehreren Schwerpunk-
ten entschieden. Bewegung soll im Zentrum stehen. Die Anlage soll ein Treffpunkt für Jung und Alt werden.  

Der „Bewegungspark“ soll eine Begegnungsstätte für die Einwohnerinnen und Einwohner von Schönenbuch 
werden. Hier sollen sich Kinder, Jugendliche und Senioren, Menschen mit und ohne Handicap, Anfänger und 
Profis treffen und sich körperlich und geistig betätigen. Nachfolgend wird das Projekt im Detail vorgestellt: 

 Standort 
 Ausführungsvariante 

o Betonskatepark 
o Pumptrack 
o Streetwork-Anlage 
o Begegnungszone 
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 Umgebung 
 Trägerschaft 
 Entwässerung 
 Betriebskonzept 
 Kosten 
 Bewilligungswesen 
 Terminplan 

2.1. Standort 

Am bestehenden Standort im Gewerbegebiet (Parzelle 903) ist ein Ausbau bzw. eine Erweiterung zu einem 
Bewegungspark nicht möglich. Das Grundstück ist relativ klein und aus topografischen Aspekten für eine Frei-
zeitanlage nicht ideal. An diesem Standort kann durch Reparaturen resp. Sanierung nur der heutige Bestand 
erhalten werden.  

Die Suche nach geeigneten, alternativen Standorten war anspruchsvoll. Die Anforderungen an eine öffentli-
che Anlage sind in Bezug auf Erreichbarkeit, Lärmemissionen, Geländetauglichkeit und Eigentumsverhältnisse 
sehr mannigfaltig und nicht einfach zu vereinen. Nach einer ersten Selektion wurden nachfolgende fünf 
Standorte für eine weitere Analyse identifiziert: 

 

1 
2 

53 

4 
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Von den fünf geprüften Standorten ist der Standort mit den Parzellen 32 + 33 (Standort 1) nicht nur der am 
besten geeignete Standort, sondern gleichzeitig auch der einzig mögliche.  

Diese Grundstücke liegen im Geltungsbereich des Zonenplans Landschaft in einer Spezialzone für Intensiver-
holung mit Zweckbestimmung «Spiel + Sport». 

Die Parzellen 32 + 33 werden aus folgenden Gründen als ideal eingestuft: 

 Räumliche Distanz zum Siedlungsgebiet (das nächste Wohnhaus ist mehr als 100 m entfernt) 
 Abfallendes Gelände in Richtung Lörzbach (emissionsmindernd) 
 Bestehende Hecke als natürlicher Lärm- und Emissionsschutz 
 Zonenkonformität 
 Gute Erreichbarkeit mit OeV (nächste Haltestelle 450 m entfernt) 
 Keine Nutzungskonflikte in Bezug auf Parkmöglichkeiten, da nahe Gewerbegebiet (speziell abends 

und an den Wochenenden) 

Die Parzellen 32 und 33 sind im Eigentum der Bürgergemeinde Schönenbuch. Der Bürgerrat unterstützt das 
Projekt an diesem Standort und ist bereit, mit der Einwohnergemeinde einen Baurechtsvertrag abzuschlies-
sen und auf die Erhebung eines Pachtzinses zu verzichten (analog Tennisplatz bzw. Tennisclub Schönenbuch). 

2.2. Ausführungsvariante 

Unter dem Motto «Bewegungspark für Jung und Alt» soll auf einer Fläche von rund 1900 m2 ein Bewegungs-
park entstehen, der durch multifunktional nutzbare Geräte sowohl gezieltes Training ermöglicht als auch An-
reize für spontane und zum Teil spielerische Betätigung bietet. Das Angebot soll insgesamt nicht zu spezifisch 
sein und möglichst generationenübergreifend ausgerichtet werden. 

Der Bewegungspark wurde in Bezug auf Grösse und Funktionalität auf die Bedürfnisse unserer Gemeinde 
massgeschneidert ausgearbeitet.  

 Folgende Kernelemente sind geplant: 

(1) Betonskatepark 
(2) Pumptrack 
(3) Streetworkout-Anlage 
(4) Begegnungszone 

(1) Betonskatepark 

Als Skatepark bezeichnet man eine speziell für Skateboarder eingerichtete Fläche, auf der sich Hindernisse 
(englisch Obstacles) wie zum Beispiel Kanten (Curbs), Geländer (Rails) und Skaterampen befinden.  

Ein moderner und nachhaltiger Skatepark wird heute aus Beton gebaut. Vorteile dieser Bauweise sind opti-
male Laufeigenschaften, Witterungsbeständigkeit und sehr reduzierte Unterhaltskosten im Vergleich zu 
Skateparks aus Holz oder Blech. Zudem ist die Geräuschentwicklung im Vergleich zu Fertigteilen um einiges 
geringer.  

Die Nutzung eines Skateparks ist nicht ausschliesslich auf Skateboarder beschränkt, in gleicher Weise ist die 
Nutzung mit Scooter, BMX-Bikes sowie Inlineskates möglich. 
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(2) Pumptrack 

Ein Pumptrack ist eine speziell geschaffene Strecke bestehend aus Wellen und Steilwandkurven. Es gilt, ohne 
zu treten und durch Hochdrücken (engl. pumping) des Körpers aus der Tiefe Geschwindigkeit aufzubauen. 
Anfänger und Fortgeschrittene finden darauf gleichermassen unzählige Fahrvarianten. 

Die Strecke mit der Asphaltunterlage ist sehr unterhaltsarm und bildet unabhängig von Witterung und Jahres-
zeiten ein ideales Trainings- und Freizeitgelände für Jung und Alt. Der Pumptrack kann mit Bikes, Inline 
Skates, Skateboards und Scooter benutzt werden. Auch für die jüngsten Velofahrer (Laufräder) ab 2 Jahren ist 
der Track geeignet und bildet die ideale Ergänzung zu konventionellen Spielplätzen. 

 

(3) Streetworkout-Anlage 

Street Workout. So nennt sich die moderne Art von Fitnesstraining in der freien Natur. An Geräten, die ledig-
lich aus Metallstangen bestehen, können Sportbegeisterte ihr Training fern von einem Fitnesszentrum ausü-
ben – kostenlos und jederzeit. Das beste und immer noch modernste Trainingsgerät ist der eigene Körper. 
Die Streetworkout-Anlage ermöglicht eine Vielzahl von Kraftübungen, je nach aktueller körperlicher Fitness. 
Die sportliche Betätigung in solchen «Stangenparks» boomt. Nicht zuletzt darum, weil Fitnesstraining in der 
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Schweiz zu den beliebtesten Trainingsarten gehört. Dass eine Street-Workout-Anlage von frühmorgens bis 
spätabends jederzeit genutzt werden kann, keine Hilfsmittel benötigt werden und jeder frei in der Ausübung 
seines Trainings ist, steigert die Popularität dieser Trainingsform. Hinzu kommt, dass dieses Training völlig 
lärmfrei ist. 

 

(4) Begegnungszone 

Im Zentrum des Bewegungsparks befindet sich ein Sitz- und Verweilort mit¨4 Sitzbänken und 2 Tischen und 
einem Trinkbrunnen mit Frischwasser. Daneben gibt es eine Toilette Modell „Kompotoi“ (*) und Abfallbehäl-
ter für eine getrennte Abfallentsorgung. 

Auf der Anlage werden zahlreiche Bäume gepflanzt, welche im Sommer ausreichend Schatten spenden wer-
den. Zusätzlich werden über der ganzen Anlage fünf Baumstämme zum Sitzen und Verweilen platziert.   
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(*) Kompotoi: Umweltfreundliche und geruchsfreie Toilette ohne Anschluss an die Kanalisation aber auch ohne Che-
mie. Die projektierte Variante ist barrierefrei mit integriertem Urinal und Wickeltisch. Eine Kompotoi kann bis zu 
500-mal benutzt werden, bevor es entleert werden muss. 

Der projektierte Bewegungspark soll Familien mit kleinen und grösseren Kindern, Individualsportler, Senio-
ren und Vereine ansprechen.  

Spielen, Spass haben, den Bewegungsdrang ausleben, die koordinativen Fähigkeiten spielerisch verbessern 
und gemütlich im Freien zusammen sein. Der Bewegungspark soll als Treffpunkt für alle Sportbegeisterte 
und Begleitpersonen dienen. Sich draussen bewegen fördert die Gesundheit und das Wohlbefinden. 

2.3. Umgebung 

Der Bewegungspark ist gut zugänglich und offen konzipiert. Die Zufahrt erfolgt vom Kreuzbereich ‘Libsbach-
mühleweg»/»Hagenthalerstrasse» über einen 1,5 Meter breiten, asphaltierten Weg und ist behindertenge-
recht. Motorisierte Fahrzeuge haben keinen Zugang zum Park.  

Bei der Umgebungsgestaltung wird sorgsam darauf geachtet, dass sich der Park gut in die Landschaft einfügt 
und auch optisch gefällt. Als Abgrenzung zur untenliegenden Landwirtschaftsfläche soll eine Wildhecke mit 
einheimischen Gehölzen gepflanzt werden. Der Park wird von einer Naturwiese umgeben und bietet zahlrei-
che Sitz- und Verweilmöglichkeiten.  

Der Park soll über einen Frischwasser- und Stromanschluss verfügen. Die Anlage wird von vier Flutlichtleuch-
ten beleuchtet, so dass alle Elemente auch bei Dämmerung genutzt werden können. Die Beleuchtung wird 
über eine Zeituhr gesteuert, kann aber auch manuell betrieben werden. Das Licht wird auf die Sportelemente 
beschränkt und es wird darauf geachtet, dass lästige und schädliche Auswirkungen auf Mensch und Natur 
vermieden werden können. 

2.4. Trägerschaft 

Die Einwohnergemeinde Schönenbuch übernimmt die Trägerschaft des Bewegungsparks und ist vollumfäng-
lich für den Betrieb und Unterhalt der Anlage verantwortlich. Mit der Landeigentümerin (Bürgergemeinde 
Schönenbuch) wird ein Baurechtsvertrag ohne Kostenfolge eingerichtet werden. 

2.5. Entwässerung 

Die neu versiegelten Flächen werden über die bestehende Regenwasserleitung in den Lörzbach entwässert. 
Die bestehende Leitung, welche im Besitz der Einwohnergemeinde Allschwil ist, ist im Bereich des geplanten 
Bewegungspark funktionsfähig.  

2.6. Betriebskonzept 

Der Betrieb des Bewegungspark ist in einem vom Gemeinderat ausgearbeiteten Betriebskonzept klar gere-
gelt. Das detaillierte Betriebskonzept liegt den Einladungsunterlagen als Beilage bei. Nachstehend die wich-
tigsten Richtlinien in Bezug auf den Betrieb des Parks: 

(1) Betrieb 

Das nicht-kommerzielle Bewegungs- und Begegnungsangebot steht sämtlichen Alters- und Könnerstufen zur 
Verfügung, ist jedoch insbesondere für die Wohnbevölkerung der Gemeinde Schönenbuch gedacht. 

Der Bewegungspark ist öffentlich und frei zugänglich und ist dementsprechend nicht eingezäunt. Der Park ist 
rund um die Uhr geöffnet. Für den Sportbetrieb gelten folgende Zeiten: 

Montag – Samstag 8:00 – 22:00 Uhr 

Sonntag  9:00 – 22:00 Uhr  

Die Benützung der ganzen Anlage geschieht auf eigene Verantwortung. Die Haftung ist sowohl durch die 
Landeigentümerin als auch die Betreiberin ausgeschlossen.  
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(2) Unterhalt 

Der Betrieb des ganzen Bewegungsparks ist dank der massiven Bauweise (Beton, Asphalt, Metall) unterhalts-
arm und weitestgehend gegen Vandalismus sicher. Die Grünflächen sind naturnah, unterhaltsarm und pflege-
leicht gestaltet.  

Der Unterhalt der Anlage durch die Gemeinde erfolgt ganzjährig, allerdings wird kein Winterdienst durchge-
führt. Der Mähaufwand wird durch den Anbau einer ökologisch wertvollen Magerwiese auf das allernötigste 
reduziert.  

Die Koordination von allfälligen Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten der Anlage wird durch die Gemeinde 
organisiert. Die regelmässige Reinigung der Fahrbahn von kleinen Kieselsteinen und Blättern wird von den 
Nutzern selbst ausgeführt. Entsprechendes Material für deren Beseitigung wird durch den Anlagenbetreiber 
auf der Anlage zur Verfügung gestellt. Anfallender Müll wird von den Nutzern ebenfalls selbständig in die da-
für vorgesehenen Abfallbehälter entsorgt. 

(3) Aufsicht und Kontrolle 

Die Aufsicht und Kontrollen werden von der Gemeinde koordiniert, organisiert und getragen. Zu diesem 
Zweck betreibt sie einen Aufsichtsdienst, welcher in erster Linie an den Wochenenden eine Ordnungsfunk-
tion für den Schönenbucher Sportplatz und die neue Anlage übernimmt.  

Die Hauptfunktion dieses Ordnungsdienstes ist die Förderung eines friedlichen Miteinanders aller Anspruchs- 
und Nutzergruppen. Die Einhaltung der Nachtruhe, wird durch das örtliche Kantonspolizei-Organ ausgeführt. 

Bei übermässigen Verstössen (u.a. Littering und Vandalismus) gegen die Betriebsordnung behält sich der Ge-
meinderat vor, den Bewegungspark mittels Videokameras zu überwachen. 

(4) Öffentlicher Verkehr, Zufahrt und Parkraumbewirtschaftung 

Aufgrund des Nutzungsschwerpunkts des Rollsports wird davon ausgegangen, dass die überwiegende Anzahl 
von Besuchern per Fahrrad, Scooter, Skateboard oder zu Fuss auf die Anlage kommen werden. 

Die Anlage ist mit dem öffentlichen Verkehr von der Busstation Pfeiffensack über den Pfeiffensack und die 
Hagenthalerstrasse in ca. 350 Meter Entfernung bequem erreichbar. 

Für den Individualverkehr wird die Route Schönenbuchstrasse, Bannstrasse, Hagenthalerstrasse empfohlen 
und entsprechend signalisiert. So kann ein Mehrverkehr in den umliegenden Wohnquartieren vermieden 
werden. 

An der Hagenthalerstrasse werden neben der Wischgutmulde 4 Besucherparkplätze ausgeschieden und sig-
nalisiert. Einer dieser Parkplätze wird als Behindertenparkplatz gekennzeichnet. Für die erhöhte Besucherfre-
quenz an den Wochenenden werden 11 weitere Parkplätze an der Bannstrasse signalisiert und markiert. 
Diese sind an den Wochenenden für die Nutzer des Bewegungsparks reserviert. 

Anlässe mit grossem Publikumsaufmarsch sind auf dem Bewegungspark nicht vorgesehen. Im Durchschnitt 
wird mit 20 Personen, an Wochenenden mit bis zu 75 Personen auf dem Park gerechnet. 
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2.7. Kosten 

(1) Projektierungskosten 

Für die Projektierung hat der Gemeinderat mit Beschlüssen vom 2. Mai 2022 und 15. Mai 2023 das Vorpro-
jekt (CHF 13‘210) sowie das Bauprojekt (CHF 7‘500) bewilligt. Die Entschädigungen der Projektgruppenmit-
glieder wurden jeweils über die Budgets 2022 + 2023 genehmigt. 

(2) Baukosten 

Auf Basis des Bauprojekts mit folgenden Baukosten bzw. Investitionsausgaben zu rechnen (Kostengenauigkeit 
+/–10 %): 

BAUKOSTEN Betrag in CHF 
Pumptrack (Velosolution GmbH) 167‘654 

Betonskatepark (Vertical Technik AG) 129‘548 

Streetworkout-Anlage (Vertical Technik AG) 49‘717 

Einrichtungen (Mobiliar, Wasser, Lichtanlage etc.) 65‘088 

Tiefbau (inkl. Zufahrtsweg) 125‘495 

Umgebungsarbeiten (inkl. Bepflanzungen) 50‘704 

WC-Häuschen 13‘417 

Reserve, Unvorhergesehenes (5%) 30‘100 

Zwischentotal Baukosten exkl. MwSt. 631‘723 

Baunebenkosten (Gebühren, Bauleitung etc.) 48‘217 

Total Baukosten exkl. MwSt. 679‘940 

plus 8,1% MwSt. 55‘075 

GESAMTKOSTEN inkl. MwSt. 735‘015 
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(3) Kapitalfolge- und Unterhaltskosten  

Als Berechnungsgrundlage für die Kapitalfolgekosten wird eine Abschreibungsdauer von 30 Jahren angenom-
men. Auf die Aufnahme von Fremdkapital kann verzichtet werden. 

UNTERHALTSKOSTEN  Betrag in CHF 
Kapitalfolgekosten Jährlicher Zinsaufwand (bei Fremdmittelaufnahme) 

Jährliche Abschreibungen (linear 3.33% auf 30 Jahre) 
0 

24‘476 

Betriebliche Kosten Miete / Pacht / Baurechtszinsen 
Energiekosten (Wasser / Strom) 
Baulicher Unterhalt, Reserve  
Betrieblicher Unterhalt (Abfallentsorgung, Reinigung etc.) 
Pflegerischer Unterhalt (Rasenpflege, Baum-/Sträucherschnitt) 
Wartung WC (2x Leergang/Reinigung pro Woche) 
Kosten Aufsicht/Ordnungsdienst (jeweils April-Okt.) 

0 
1‘000 
3‘000 
4‘500 
5‘000 

11‘800 
5‘000 

Zwischentotal Unterhaltskosten 54‘776 

Folgeeträge Miet-/Pachteinnahmen Vermietung Parzelle 903 - 24‘000 

NETTOKOSTEN PRO JAHR  30‘776 
 
Ein bedeutender finanzieller Vorteil durch die Standortverschiebung ist der Umstand, dass die freiwerdende 
Parzelle 903 im Gewerbegebiet vermietet, verpachtet, im Baurecht abgegeben oder gar verkauft werden 
kann. In der Berechnung der Unterhaltskosten sind wir von einem Mietzinsertrag von CHF 2'000 pro Monat 
ausgegangen. 

Unter Berücksichtigung der entgangenen Miet- resp. Pachteinnahmen für das gemeindeeigene Grundstück in 
der Gewerbezone fallen die Unterhaltskosten des neuen Bewegungsparks gegenüber dem heutigen Skate-
park nahezu neutral aus. 

 

(4) Finanzierung 

Aus dem Sportfonds des Kantons Basel-Landschaft kann mit Fördergeldern von maximal 25 % der anrechen-
baren Investitionskosten (ohne Baunebenkosten & Ausstattung) gerechnet werden. Gönner und Sponsoren 
wurden noch keine angefragt. Der Betrag über CHF 20‘000 ist eine Annahme. 

Der Bewegungspark kostet die Gemeinde netto CHF 585‘015. Zum Vergleich: das Kunstrasenfeld beim Sport-
platz am Unteren Bündtenweg kostete im Jahr 2003 rund CHF 520‘000 (inkl. Zaun und Basketballfeld). 

 

Total Baukosten  735‘015 

Beiträge Sportamt BL / Swisslos  
Gönner / Sponsoren 

-130‘000 
-20‘000 

NETTOKOSTEN EINWOHNERGEMEINDE   585‘015 
 

2.8. Bewilligungswesen 

Das Bauprojekt ist bewilligungspflichtig.  Eine Vorprüfung beim kantonalen Bauinspektorat wurde positiv be-
urteilt. 

Für Sportanlagen wie der Bewegungspark gelten spezifische Richtlinien in Bezug auf Lärm- und Lichtemissio-
nen. Diese können am Standort auf den Parzellen 32 + 33 problemlos eingehalten werden. 
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2.9. Terminplan 

Kreditgenehmigung Gemeindeversammlung Februar 2024  

Baueingabe     April 2024 

Baubeginn     Spätsommer 2024 

Projektabschluss / Einweihung   Frühling 2025  

 

3. Beilagen 

Dieser Einladung liegen folgende Unterlagen zum Projekt Bewegungspark bei: 

 Situationsplan Umgebung (Plan-Nr. G.01 + G.02) 
 Betriebskonzept 

Der detaillierte Projektbeschrieb sowie alle Original-Planunterlagen können auf der Gemeindeverwaltung 
während den Schalteröffnungszeiten eingesehen werden. 

 

 

 

Antrag Gemeinderat: 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, dem Projekt Bewegungs-
park auf den Parzellen 32 + 33 zuzustimmen und einen Investitionskredit von CHF 
735‘015 inkl. MwSt. (+/- 10%) zu genehmigen. 
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Notizen: 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

Teilnahme an der Versammlung 
Die Einwohnergemeindeversammlung ist öffentlich. Es dürfen sich jedoch nur in Schönenbuch stimmberechtigte Perso-
nen aktiv einbringen. Nicht Stimmberechtigte dürfen der Versammlung beiwohnen, müssen aber im für die Besucher 
gekennzeichneten Bereich sitzen. Diese Regelung gilt, damit bei Abstimmungen an der Versammlung für das Wahlbüro 
klar ist, wer stimmberechtigt ist und wer nicht, da die Stimmenzähler grundsätzlich keine Kenntnis der Stimmberechti-
gung haben. 

Stimmrecht 
An der Gemeindeversammlung sind alle Personen stimmberechtigt, welche das kantonale und eidgenössische Stimm-
recht besitzen und in der Gemeinde Schönenbuch wohnhaft und angemeldet sind. Alle übrigen Personen (inkl. Medien-
vertreter) dürfen an der Versammlung teilnehmen, haben aber kein Stimmrecht.  

Aktenauflage 
Das vollständige Protokoll der Gemeindeversammlung vom 14. Dezember 2023 kann 10 Tage vor der Versammlung 
während den ordentlichen Schalterstunden auf der Gemeindeverwaltung eingesehen werden. Die Unterlagen zur Ge-
meindeversammlung sind ebenfalls auf der Homepage der Gemeinde Schönenbuch (www.schoenenbuch.ch) veröffent-
licht. 


